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Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung,  

Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung 

 

 

 

 

  Herrn Abgeordneten Gunnar Lindemann (AfD) 

 

über 

die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin 

 

über Senatskanzlei – G Sen – 

 

 

 

Antwort  

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/17304 

vom 9. November 2023  

über Asylunterkünfte in Spandau  

_____________________________________________________________________ 

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:  

 

Vorbemerkung der Verwaltung: Die Schriftliche Anfrage betrifft Sachverhalte, die der Senat 

nicht aus eigener Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Im Sinne einer 

sachgerechten Antwort hat er daher den Bezirk Spandau um Stellungnahme gebeten. Sie 

wird in der Antwort an entsprechend gekennzeichneten Stellen wiedergegeben.  

 

1.  Gibt es in der Stresowstraße in Spandau Asylunterkünfte? Wenn ja, wo und wie viele und wie viel Personen 

aus welchen Herkunftsländern sind dort untergebracht? 

2.  Trifft es zu, das neben dem Restaurant Kaiserhof in der Stresowstraße im Nachbarhaus in ehemaligen 

Ladengeschäften Flüchtlinge untergebracht sind? Wie hoch sind die Kosten für diese Unterbringung pro 

Monat? Wer ist der Betreiber dieser Unterkunft? Stimmt es, dass das Land Berlin 20 € pro Bett und 

Übernachtung bezahlt? 

3.  Sollen die Räumlichkeiten im Restaurant Kaiserhof in der Stresowstraße ab 2024 auch zur Unterbringung 

von Flüchtlingen genutzt werden, da dem langjährigen Wirt jetzt der Pachtvertrag gekündigt wurde? Welche 

Pläne verfolgt die Senatsverwaltung hier? 
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Zu 1. bis 3.: Bei dem Objekt in der Stresowstraße handelt es sich nicht um eine Unterkunft 

des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) für Asylbegehrende, sondern um eine 

Unterkunft für wohnungslose Menschen die durch den Bezirk Spandau belegt wird. 

 

Der Bezirk Spandau teilt hierzu mit, dass die Wohnungslosenunterkunft sich in der 

Stresowstraße 2 im Nachbarhaus des Restaurants Kaiserhof befindet. Die Unterkunft wird 

durch den MIB Immoservice GmbH betrieben und wurde vom Bezirk Spandau zum Tagessatz 

von 25,00 € pro Platz und Person gebunden.  

 

Etwaige Pläne die Räumlichkeiten des Restaurants Kaiserhof für die Unterbringung von 

wohnungslosen Menschen zu nutzen, sind dem Bezirk und dem Senat nicht bekannt.  

 

 

Berlin, den 20. November 2023 

 

In Vertretung 

 

Aziz B o z k u r t 

 

Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung,  

Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung 

 


